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Verbrauchsstätten mit einem Wär-
meverbrauch von mehr als 5 Giga-
wattstunden (GWh) pro Jahr oder
einem Elektrizitätsverbrauch von
mehr als 0,5 GWh pro Jahr gelten
nach dem Kantonalen Energiegesetz
(§ 13a) als Energie-Grossverbrau-
cher. Diese Werte entsprechen
500'000 Liter Heizöl bzw. dem jähr-
lichen Strombedarf von 200 Haus-
halten. Im Kanton Zürich gibt es
rund 1000 Verbrauchsstätten, die
als Grossverbraucher klassiert sind;
sie verteilen sich auf ca. 750 Gesell-
schaften.

Auswirkung und Bedeutung
Energie-Grossverbraucher können
durch die Baudirektion oder auf ihrem
Gebiet durch die Städte Zürich und
Winterthur verpflichtet werden, ihren
Energieverbrauch zu analysieren und
zumutbare Massnahmen zur Ver-
brauchsreduktion zu realisieren. Sie
können aber auch einzeln oder in
Gruppen freiwillig eine kantonale
Ziel-Vereinbarung abschliessen.

Kantonale Zielvereinbarung
Ziele setzen, bei freier Wahl der
Massnahmen zu ihrer Erreichung –
das ist der Kern der Zielvereinbarung
für Grossverbraucher. Sie verpflichten
sich, individuell oder in Gruppen vom
Regierungsrat vorgegebene Ziele für
die Entwicklung der Energieeffizienz
einzuhalten. Sie sind von der Energie-
analyse und von der Einhaltung ener-
gietechnischer Detailvorschriften nach
§ 48b BBV I befreit.

Grossverbrauchern, die sich einer
Gruppe anschliessen möchten, vermit-
telt die Abteilung Energie auf Wunsch
entsprechende Kontakte.
Unter www.energie.zh.ch →→→→ Formula-
re, Publikationen →→→→ Grossverbrau-
cherdoku sind folgende Unterlagen
abrufbar: Broschüren, Musterverein-
barung, Musterjahresbericht, Folien
von Informationsveranstaltungen.

Kontakt für Kantonale Zielvereinbarung:
AWEL, Abteilung Energie
Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich
Telefon: 043 259 42 71
E-Mail: energie@bd.zh.ch

Universalvereinbarung (nach
CO2-Gesetz und Energiegesetz)
Mit einer Universalvereinbarung kön-
nen Energie-Grossverbraucher die
kantonal verlangte Energieeffizienz-
steigerung sowie die national ver-
langte Reduktion ihrer CO2-Emissio-

Auch Dienstleistungsgebäude können infolge des hohen Elektrizitätsverbrauchs Energie-
Grossverbraucher sein.

Abkürzungen
EnG Kantonales Energiegesetz
BBV I Besondere Bauverordnung
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Befreiung von energie-
technischen Detailvorschriften
Für die Dauer der Vereinbarung
sind die Energie-Grossverbraucher
von der Einhaltung von § 10a und
Ziffer 3 der Übergangsbestimmung
des EnG sowie folgender §§ der
BBV I entbunden:
• § 29 Abs. 2 bis 4 (ohne die Ein-

baupflicht für Wärmerückgewin-
nungsanlagen gemäss Abs. 2)

• § 30a Gebäudeinterne Abwärme-
nutzung

• § 45 Nachweis Bedarf für Klima-
anlage

• § 48 WKK-Pflicht
Die Baudirektion kann die Verein-
barung aufheben, wenn die Ver-
brauchsziele nicht erfüllt sind.

nen in einer einzigen Vereinbarung re-
geln. Daher sind sowohl der Kanton
als auch der Bund Partner der Verein-
barung. Die Erarbeitung der Vereinba-
rung und das jährliche Reporting wer-
den dadurch einfacher, der administra-
tive Aufwand geringer, und es gibt nur
einen Ansprechpartner, die Energie-
Agentur der Wirtschaft.

Kontakt Universalvereinbarung:
EnAW, Energie-Agentur der Wirtschaft
Postfach, 8032 Zürich
Telefon: 01 421 34 45
E-Mail: info@energie-agentur.ch
www.energie-agentur.ch

NeinJa

Vollzugsbehörde:
Baudirektion für alle
Gemeinden
(im Baubewilligungsver-
fahren: Gemeinde)

Vollzugsbehörde:
• Stadt Zürich
• Stadt Winterthur
• Baudirektion für die
  anderen Gemeinden

Zielvereinbarung erwünscht?
(in Gruppen oder einzeln)

EnG § 13a Absatz 2
BBV I § 48b

EnG § 13a Absatz 1
BBV I § 48a

Zielvereinbarung Aufforderung zur
Verbrauchsanalyse

Jährliche Erfolgskontrolle
Zumutbare Massnahmen

realisieren

erfüllt Nicht erfüllt

Handlungsmöglichkeiten der
Gemeinde
Für die Gemeinden bestehen fol-
gende Handlungsmöglichkeiten:
• Mögliche Energie-Grossverbrau-

cher auf das Grossverbraucher-
Modell hinweisen.

• Im Rahmen von Baubewilligun-
gen kontrollieren, ob die Gesuch-
steller bereits eine Grossverbrau-
cher-Vereinbarung abgeschlossen
haben (Unterschrift Baudirektion
oder Auskunft Abteilung Ener-
gie). Andernfalls Grossverbrau-
cher auf das Modell hinweisen.

• Bauherren grösserer Überbauun-
gen mitteilen, dass mit dem Mi-
nergie-Standard Vorleistungen
erbracht sind, die die Anforde-
rungen für Grossverbraucher er-
füllen.

• Für gemeindeeigene Bauten ein
Abo des Programms energho lö-
sen (www.energho.ch) und bei
entsprechendem Verbrauch, eine
Zielvereinbarung abschliessen.

energho – Verein für grosse
Energieverbraucher öffentlicher
Institutionen
Im Auftrag der Besitzer erarbeitet
dieser von Bund und Kantonen
gegründete Verein Programme für
den energieeffizienten Betrieb von
grossen Gebäuden der öffentlichen
Hand. Seine Dienstleistungen um-
fassen auch Beratungen und Kon-
trollen. Wer bei der energho ein
Beratungsabonnement löst, dem
garantiert sie innerhalb von 5 Jah-
ren eine Reduktion des Energiever-
brauchs um 10 Prozent.
Der Verein energho wird vom Bun-
desamt für Energie (BFE) im Rah-
men des Programmes Energie-
Schweiz unterstützt.

Ablauf und Zuständigkeit für Vollzug (Zielvereinbarung oder Verbrauchsanalyse)


